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Spurenlese: Wohin geht 
die Reise nach Inkrafttreten 

des neuen Rechts?
Marc Steiner
Der Referent äussert seine persönliche Meinung.
Interessenbindung: Mitglied des Wissenschaftsbeirats
des Wirtschaftsverbands swisscleantech und des Swiss 
Chapter von Transparency International
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Befangenheitserklärung
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Es gibt zwei neue Gesetzesziele:
1. Nachhaltigkeit als Teil der Zielsetzung

des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes
2. Nach neuem Vergaberecht wird die 

Bekämpfung von Korruption ebenso
wie der Kollusion im Zusammenhang
mit dem Wettbewerbsziel in den 
Zweckartikel aufgenommen.
Governance wird zum wichtigen
Thema.

Zwei neue Gesetzesziele
(Art. 2 BöB/IVöB)
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Was bedeutet Governance?
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Das System des neuen BöB: 
Qualität und Nachhaltigkeit
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Die anstehende Diskussion zur Verga-
bekultur hat als gedankliche Prämisse
die These, dass die innerhalb des 
spezialgesetzlichen Ermessensspiel-
raums gelebte Vergabepraxis nicht
gottgewolltes administratives
Gewurstel, sondern durch Führungs-
impulse (jedenfalls grob) steuerbares
und politisch zu verantwortendes
Handeln ist.

Vergabekultur – Prämisse
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Warum braucht es den Begriff “das 
vorteilhafteste Angebot”? 

Damit soll der Akzent auf den Qualitätswettbe-
werb gelegt werden. Die Entstehungsgeschichte 
von Art. 21 BöB zeigt klar, dass das auch die 
Zielsetzung des geltenden Rechts ist; dieser hat 
indessen die gelebte Vergabekultur nicht immer 
entsprochen (Fetz/Steiner, Beschaffungsrecht 
des Bundes, Rz. 143). Mit dem neuen Begriff soll 
insbesondere die Vergabekultur beeinflusst 
werden. #Paradigmenwechsel
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Qualitätswettbewerb heisst nicht nur, dass
die Auftraggeberin bereit ist, für eine
qualitativ ansprechende Leistung einen
höheren Preis zu bezahlen, sondern auch
auftraggeberseitig qualitativ und quantitativ
die Ressourcen bereitstellt, die für die 
Auftragsdefinition und die Evaluation 
notwendig sind. -> Richtige Personalpolitik, 
richtige Betriebskultur sowie Professionali-
sierungs- und Ausbildungsoffensive

Vergabekultur und 
Organisationsentwicklung
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Faktenblatt Neue Vergabekultur
vom 25. September 2020
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Beschaffungsstrategie der Bundes-
verwaltung vom 28. Oktober 2020
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Gemeinsamer Aufruf KBOB und 
bauenschweiz vom 13. Januar 2021
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Projekt TRIAS betreffend
Vollzugshilfen Stand Juli 2021
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Nachhaltige Beschaffung
Empfehlungen Juni 2021
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Nachhaltige Beschaffung
Empfehlungen Juni 2021
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Nachhaltige Beschaffung
Empfehlungen Juni 2021
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Das Bundesgericht hatte die Frage zu 
beantworten, ob es zulässig sein soll, das 
bessere Schlüsselpersonal bzw. entspre-
chende Ausbildungen oder Referenzen auch im 
Rahmen des Zuschlags im Sinne eines Mehr-
werts des Angebots bzw. von «Mehreignung» 
zu berücksichtigen. Es hat diese Frage bejaht 
und damit insoweit die Weichen Richtung 
Qualitätswettbewerb gestellt.

Rechtsprechung I:
BGE 139 II 489
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Eine rechtswidrige Diskrepanz zwischen 
bekannt gegebener Gewichtung und " effektiver 
Gewichtung " aufgrund der gewählten 
Bewertungsmethode kann sich nicht nur in 
Bezug auf das Zuschlagskriterium " Preis " 
ergeben. Vielmehr erweist sich das Vorgehen 
der Vergabestelle generell dann als unzulässig, 
wenn den Zuschlagskriterien durch die 
verwendete Bewertungsskala nicht die bekannt 
gegebene Gewichtung zukommen würde […]

Rechtsprechung II:
BVGE 2018 IV/2 E. 7.4
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Die Bewertungsmatrix soll ausserdem dazu 
dienen, die Qualität differenziert zu beurteilen 
[…]. Das für die Preisbewertung geltende 
Verbot einer "effektiven Gewichtung" durch die 
Bewertungsmethode, welche der bekannt 
gegebenen Gewichtung im Ergebnis wider-
spricht beziehungsweise diese verwässert, gilt 
somit auch für die Methode, welche zur 
Bewertung der Qualität angewandt wird […]

Rechtsprechung III:
BVGE 2018 IV/2 E. 7.4
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Fazit
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